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1 Einleitung 
Im Rahmen der 39. Änderung des Flächennutzungsplans in Hellenthal ist gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 

7 und § 1a des Baugesetzbuches (BauGB) eine Umweltprüfung durchzuführen. In dieser Prüfung 

sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen nach § 2 Abs. 4 BauGB zu ermitteln 

und zu bewerten. Dazu zählt neben den Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes auch die 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. Diese gilt es in der Abwägung der Umweltauswirkungen 

zu berücksichtigen.  

Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind im vorliegenden Umweltbericht gemäß Anlage 1 zu § 2 

Abs. 4 und §§ 2a und 4c BauGB dargestellt. Grundlage der Beurteilung der Umweltauswirkungen 

sind die Begründung und die zeichnerischen Darstellungen zur 39. Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Gemeinde Hellenthal.  

Den Planunterlagen ist eine artenschutzrechtliche Prüfung beigefügt. Durch diese Prüfung wird 

gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB die Vereinbarkeit der Bauleitplanung mit den Vorschriften des 

Bundesnaturschutzgesetzes zum Artenschutz geprüft. 

 

1.1 Kurzdarstellung: Inhalt und wichtigste Ziele des Bauleitplans 

Die Erforderlichkeit der Planaufstellung ergibt sich aus der beabsichtigten planungsrechtlichen 

Sicherung und Erweiterung eines ortsansässigen Unternehmens mit ca. 700 Mitarbeitern im 

Kernort von Hellenthal. Zur Stärkung des örtlichen Gewerbes plant die Gemeinde eine bisher im 

Flächennutzungsplan als „Fläche für die Landwirtschaft und für die Forstwirtschaft“ ausgewiese-

nen Teilbereich als „Gewerbliche Baufläche“ zu entwickeln (Änderungsbereich A, ca. 1,8 ha, Ab-

bildung 1). Im östlichen Teil ist soll zudem eine „Fläche für die Versorgungsanlagen oder für die 

Beseitigung v. festen Abfallstoffen“ ausgewiesen werden. Die Fläche schließt sich unmittelbar 

westlich an die bereits ausgewiesenen „Gewerblichen Bauflächen“ der Oleftalstraße an. Da für 

den Betrieb aktuell die Erweiterungsmöglichkeiten weitestgehend ausgeschöpft sind soll mit der 

39. Änderung des Flächennutzungsplans die planungsrechtliche Voraussetzung für die Erweite-

rung und Sicherung des Standortes geschaffen werden. Verbunden damit ist auch die Neuschaf-

fung von Arbeitsplätzen, um dem Auspendlerüberschuss der Gemeinde entgegenzuwirken. Bei 

dem Bauleitplanverfahren besteht somit eine bedarfsorientierte Ausrichtung. Im Tausch soll dafür 

eine Fläche in Bruch/Blumenthal, die derzeit im FNP als „Gewerbliche Baufläche“ dargestellt wird, 

in „Fläche für die Landwirtschaft und für die Forstwirtschaft“ geändert werden (Änderungsbereich 

B, ca. 0,9 ha, Abbildung 2).  
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Abbildung 1: Abgrenzung des Änderungsbereichs A im Luftbild 

 

Abbildung 2: Abgrenzung des Änderungsbereichs B im Luftbild 
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1.2 In einschlägigen Fachgesetzen, Fachplänen und sonstigen Regelwerken fest-

gelegte Ziele des Umweltschutzes 

1.2.1 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und sonstigen Regelwerken 

Innerhalb der für die Bauleitplanung relevanten Fachgesetze werden allgemeine Grundsätze und 

Ziele formuliert, die in der Umweltprüfung herausgestellt werden sollen. Im Folgenden werden die 

wichtigsten Zielaussagen dieser Gesetze vorgestellt. Grundsätzlich sieht das BauGB in § 1 Abs. 

6 Nr. 7 für die Aufstellung von Bauleitplänen vor, die Belange des Umweltschutzes einschließlich 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 

Fläche, Boden 

Ziel des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) ist es, die Funktionen des Bodens nachhaltig 

zu sichern und wiederherzustellen. Gemäß § 1 BBodSchG sind schädliche Bodenveränderungen 

abzuwehren sowie Beeinträchtigungen des Bodens in seinen natürlichen Funktionen und seiner 

Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich zu vermeiden. Die Bo-

denschutzklausel des BauGB (§ 1a Abs. 2) gibt zudem vor, dass mit Grund und Boden sparsam 

und schonend umgegangen werden soll. Landwirtschaftliche, als Wald oder zu Wohnzwecken 

genutzte Flächen sollten nur im notwendigen Umfang genutzt werden. 

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Fläche, Boden Bundesboden-

schutzgesetz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baugesetzbuch 

Ziele des BBodSchG sind  

• Der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen 

im Naturhaushalt, insbesondere als 

o Lebensgrundlage und –raum für Menschen, Tiere und 

Pflanzen 

o Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- 

und Nährstoffkreisläufen 

o Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen (Grund-

wasserschutz) 

o Archiv für Natur- und Kulturgeschichte 

o Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- und forst-

wirtschaftliche sowie siedlungsbezogene und öffentliche 

Nutzungen 

• Der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen 

• Die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenveränderungen 

und Altlasten durch Gewässerverunreinigungen 

 

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch Wie-

dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und Innenentwicklung 

zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden.  

Außerdem dürfen landwirtschaftliche, als Wald oder für Wohnzwecke ge-

nutzte Flächen nur im notwendigen Ausmaß für andere Nutzungen in An-

spruch genommen werden. Zusätzliche Anforderungen entstehen des 
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Weiteren durch die Kennzeichnungspflicht für erheblich mit umweltgefähr-

denden Stoffen belastete Böden. 

 

Wasser 

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) gilt nach § 2 WHG für oberirdische Gewässer, Küstenge-

wässer sowie das Grundwasser. Es sollen diese Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, 

als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares 

Gut geschützt werden. Die Gewässerbewirtschaftung soll aus diesem Grund nachhaltig gesche-

hen.  

Das Landeswassergesetz für Nordrhein-Westfalen (LWG) hat zum Ziel Gewässer so zu bewirt-

schaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Ein-

zelner dienen. Dabei ist ein ordnungsgemäßer Wasserabfluss sicherzustellen (LWG § 2 Abs. 1). 

In § 2 Abs. 3 des LWG wird darauf hingewiesen, dass die Ziele der Raumordnung und Landes-

planung zu beachten sind. Für Grundstücke, die nach dem 1. Januar 1996 erstmals bebaut, be-

festigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, ist das Niederschlagswasser 

zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah direkt oder ohne Vermischung mit Schmutzwasser über 

eine Kanalisation in ein Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der 

Allgemeinheit möglich ist (LWG § 51a Abs. 1).  

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Wasser Wasserhaushalts-

gesetz 

 

 

 

Landeswasserge-

setz 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Le-

bensraum für Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der 

Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen ih-

rer ökologischen Funktion. 

 

Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor vermeidbaren 

Beeinträchtigungen und die sparsame Verwendung des Wassers, sowie 

die Bewirtschaftung von Gewässern zum Wohl der Allgemeinheit, §51a 

LWG Thema der Versickerung und ortsnahen Einleitung in ein Gewässer. 

 

 

Klima und Luft 

Hinsichtlich der Schutzgüter Klima und Luft gelten die Ziele des BImSchG, die in § 1 Abs. 1 ge-

regelt sind. Demnach ist der Zweck des BImSchG Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, 

das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umweltein-

wirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. Des 

Weiteren sollen laut § 1 Abs. 2 BImSchG schädliche Umwelteinwirkungen durch Emissionen in 

Luft, Wasser und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft vermieden und vermindert wer-

den.  



 

8 

Ebenfalls relevant für die Schutzgüter Klima und Luft sind die allgemeinen Verwaltungsvorschrif-

ten zum BImSchG. Die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) dient dem Schutz 

der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-

reinigungen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-

gen. Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm dient dem Schutz der Allgemeinheit und 

der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge.  

Das BauGB regelt in § 1a Abs. 5, dass den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch 

Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung 

an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden soll.  

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Klima Bundesimmissions-

schutzgesetz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incl. Verordnungen 

 

 

 

 

 

22. BImSchV 

 

 

 

 

23. BImSchV 

 

 

33. BImSchV 

 

 

 

 

 

TA Luft 

 

Das Immissionsschutzrecht gibt den Schutz vor Gefahren, erheblichen Be-

einträchtigungen und erheblichen Belästigungen vor. Zugleich eröffnet es 

Möglichkeiten auf den vorbeugenden Immissionsschutz. Das Immissions-

schutzrecht wirkt nicht mit verbindlichen Vorgaben unmittelbar auf die Bau-

leit-planung. Seine rechtlichen Grundlagen greifen auf der Ebene der An-

lagenzulassung. Allerdings muss dem Immissionsschutzrecht insoweit 

Rechnung getragen werden, dass der Bauleitplan vollzugsfähig ist, von 

daher gilt: 

Die Einhaltung bindender Werte bei der Planumsetzung muss gewährleis-

tet sein. Der Plan wäre unwirksam, wenn seine Umsetzung an immissions-

schutzrechtlichen Hindernissen scheitern würde. 

Nicht bindende Orientierungswerte können im Einzelnen überschritten 

werden. Bei Einhaltung der Grenz- und Richtwerte sind Interessen der 

Emittenten und der Immissionsbetroffenen gegeneinander abzuwägen. Im 

Interesse des vorbeugen-den Emissionsschutzes kann den Emittenten die 

Ausnutzung von Grenz- und Richtwerten verwehrt werden. 

 

Grenzwerte, Toleranzmargen und Alarmschwellen für bestimmte Luft-

schadstoffe, Vorgaben für Bestandsaufnahmen und Gebietseinstufungen, 

bei der Bauleitplanung Berücksichtigung der Vorgaben als abwägungsbe-

achtlicher Belang im Umweltbericht. 

 

Kfz-bedingte Schadstoffe wurde mit der 33. BImSchV aufgehoben bietet 

jedoch „Faustformeln“ für die Abschätzung der Belastung. 

 

Programm zur Vermeidung von Ozonkonzentrationen und zur Einhaltung 

von Emissionshöchstgrenzen (Schwefeldioxid, Stickstoffoxiden, flüchtigen 

organischen Verbindungen und Ammoniak) ist von der Bundesregierung 

aufzustellen, dieses Programm 

kann ggf. abwägungsrelevanter Belang sein. 
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BauGB 

 

 

Landesnaturschutz-

gesetz NRW 

 

 

 

BauGB 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen sowie deren Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzni-

veaus für die gesamte Umwelt. 

 

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung 

von Bebauungsplänen. 

 

Schutz, Pflege u. Entwicklung von Natur und Landschaft zur Sicherung der 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (u. damit auch der klimatischen 

Verhältnisse) als Lebensgrundlage des Menschen u. Grundlage für seine 

Erholung. 

 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die 

dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpas-

sung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. 

 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die Ziele für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und ihre biologische Vielfalt sind im BNatSchG ge-

regelt. Demnach sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage 

für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen 

im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leis-

tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit und 

nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 

Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind (§ 1 Abs. 1 BNatSchG). Dabei 

umfasst der Schutz auch die Pflege, die Entwicklung und soweit erforderlich, die Wiederherstel-

lung von Natur und Landschaft. 

Seit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in 2007 und 2009 müssen die 

Artenschutzbelange bei allen Bauleitplanverfahren berücksichtigt werden. In diesem Zusammen-

hang ist eine Artenschutzprüfung (ASP) durchzuführen, bei der ein naturschutzrechtlich fest um-

rissenes Artenspektrum (in Nordrhein-Westfalen: planungsrelevante Arten (MUNLV NRW 2007)) 

einem bis zu dreistufigen Prüfverfahren unterzogen wird. 

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Tiere, Pflan-

zen und biolo-

gische Vielfalt 

 

 

 

 

 

Bundesnaturschutz-

gesetz 

 

 

 

 

 

 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als für Le-

ben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künfti-

gen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schüt-

zen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wieder-herzustel-

len, dass: 

• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, 

• die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit 

der Naturgüter, 
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NATURA 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

BauGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§§ 44 ff BNatSchG 

 

 

Vogelschutzrichtli-

nie (V-RL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFH RL 

• die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und 

Lebensräume 

• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von 

Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind.  

Berücksichtigung aller naturschutzrechtlich relevanten Schutzgebietskate-

gorien. 

 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die Belange des 

Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, insbesondere u. a. die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, 

Wasser, Luft, Klima, und das Wirkungsgefüge zwischen Ihnen sowie die 

Landschaft, die biologische Vielfalt und ferner die Vermeidung und der 

Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-

haltes in seinen in § 1(7) Nr.7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen 

(Eingriffsregelung nach dem Bundesnatur-schutzgesetz) zu berücksichti-

gen. Eingriffsregelung gem. BauGB, Ab-wägende Prüfung von Maßnah-

men zur Vermeidung und zum Aus-gleich erheblicher Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft. Fest-setzungen zum Naturschutz. 

 

Es ergibt sich die Notwendigkeit der Durchführung einer Artenschutz-prü-

fung bei allen Bauleitplanverfahren. 

 

Schutz und Erhaltung sämtlicher wildlebender heimischer Vogelarten und 

ihrer Lebensräume. Alle Vogelarten des Anhangs I der V-RL, alle regelmä-

ßig auftretenden Zugvogelarten, Sicherstellung von Überleben und Ver-

mehrung im Verbreitungsgebiet auch Mauser und Überwinterungsgebiete 

von Zugvogelarten im Wanderungsgebiet, Gebiet muss nach ornithologi-

schen Kriterien zu den für die Erhaltung der Arten zahlen und flächenmä-

ßig geeigneten Gebieten gehören, Pflicht der Mitgliedsstaaten zur Auswei-

sung entsprechender Schutzgebiete bei Erfüllung der Voraussetzung Art. 

4 (1,2) der VRL. 

 

Sicherung der Artenvielfalt durch Erhaltung der natürlichen Lebensräume 

sowie wildlebender Tiere und Pflanzen  

Natürliche Lebensraumtypen, Habitate der Arten, prioritäre Lebensraum-

typen und Arten je nach Anhang der FFH - RL, 

Meldung der Gebiete durch Mitgliedsstaaten, Erstellung einer Liste der EU-

Kommission (1998), Ausweisung besonderer Schutzgebiete durch die Mit-

gliedsstaaten binnen 6 Jahren,  

Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG wäre auf der bauleitplaneri-

schen Ebene abzuarbeiten (u.a. Prüfung von Alternativlösungen, zwin-

gende Gründe öffentlichen Interesses, die überwiegen). 
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Orts- und Landschaftsbild, Erholung 

Gemäß § 1 Abs. 4 und 6 des BNatSchG soll die Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und 

als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im 

besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft gepflegt, entwickelt und gege-

benenfalls wiederhergestellt werden. 

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Landschaft Bundesnaturschutz-

gesetz 

 

 

 

 

 

BauGB 

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der Landschaft auf 

Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit 

des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im 

besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dauerhaften Sicherung der 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und 

Landschaft. 

 

Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes im Rahmen 

der Bauleitplanung. Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes 

bei der Aufstellung von Bebauungsplänen. 

 

 

Mensch, Gesundheit 

Für den Menschen als Schutzgut sind die Vorgaben des BauGB § 1 Abs. 6 relevant, welche die 

Vermeidung von Emissionen und damit gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicher-

heit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung sicherstellen. Ebenfalls zur Anwendung kommen das 

BImSchG, die Technische Anleitung Lärm und Technische Anleitung Luft, die den Schutz der 

Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche und 

Luftverunreinigungen festsetzen.  

Schutzgut Quelle Mensch 

Mensch, Ge-

sundheit 

Baugesetzbuch 

 

 

 

 

 

BauNVO 

 

 

Abstandsliste NRW 

 

 

Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse Be-

rücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der 

Bauleitpläne, insbesondere die Vermeidung von Emissionen. 

Weitere Belange nach §1 BauGB Festsetzungsmöglichkeiten zum Immis-

sionsschutz gem. § 9 

 

Nutzungsbezogene Gliederung, eigenschaftsbezogene Gliederung von 

Baugebieten. 

 

In Kombination mit BauNVO Feingliederung nach Betriebsart. 
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Bundesimmissions-

schutzgesetz incl. 

Verordnungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insbesondere 

16. BImSchV 

 

18. BImSchV 

 

 

 

§ 50 BImSchG 

 

 

 

TA Lärm 

 

 

 

 

DIN 18005 

 

 

 

22. BImSchV 

 

 

 

 

LAI-Hinweise, 

Runderlass 

Lichtimmissionen 

NRE 

Das Immissionsschutzrecht gibt den Schutz vor Gefahren, erheblichen Be-

einträchtigungen und erheblichen Belästigungen vor. Zugleich eröffnet es 

Möglichkeiten auf den vorbeugenden Immissionsschutz. Das Immissions-

schutzrecht wirkt nicht mit verbindlichen Vorgaben unmittelbar auf die Bau-

leitplanung. Seine rechtlichen Grundlagen greifen auf der Ebene der Anla-

genzulassung. Allerdings muss dem Immissionsschutzrecht insoweit 

Rechnung getragen werden, dass der Bauleitplan vollzugsfähig ist, von 

daher gilt: 

Die Einhaltung bindender Werte bei der Planumsetzung muss gewährleis-

tet sein. Der Plan wäre unwirksam, wenn seine Umsetzung an immissions-

schutzrechtlichen Hindernissen scheitern würde. Nicht bindende Orientie-

rungswerte können im Einzelnen überschritten werden. Bei Einhaltung der 

Grenz- und Richtwerte sind Interessen der Emittenten und der Immissions-

betroffenen gegeneinander abzuwägen. Im Interesse des vorbeugenden. 

Emissionsschutzes kann den Emittenten die Ausnutzung von Grenz- und 

Richtwerten verwehrt werden. 

 

Bindende Grenzwerte bei Errichtung oder wesentlicher Änderung von 

Straßen und Schienenwegen, bindend auch für die Bauleitplanung (Lärm). 

 

Richtwerte für Sportanlagen, Prüfung der Verträglichkeit geplanter Sport-

anlagen 

(Lärm). 

 

Räumliche Trennung von Gebieten mit emissionsträchtiger Nutzung und 

immissionsempfindlicher Nutzung als Abwägungsdirektive (kein Etiketten-

schwindel bei Gebietsausweisung). 

 

Richtwerte für die Zulassung von Anlagen die § 5 und § 22 BImSchG un-

terliegen, Anwendung auf gewerbliche Anlagen bei zulässigen Grenzwert-

festsetzungen, Grundlage für die Ermittlung des IFSP und von Emissions-

kontingenten nach der DIN 45691 (Lärm). 

 

Orientierungswerte für die städtebauliche Planung (Lärm), anzustrebende 

Werte von Verkehrs- und Gewerbelärm bei der Ausweisung von Bauge-

bieten, deren Überschreitung abwägend zu rechtfertigen ist. 

 

Grenzwerte, Toleranzschwellen und Alarmwerte bestimmter Luftschad-

stoffe, Vorgaben für Bestandsaufnahme und Gebietseinstufung bzgl. Luft-

schadstoffen in der Bauleitplanung Berücksichtigung als abwägungsrele-

vanter Belange im Umweltbericht. 

 

zur Messung und Beurteilung der Wirkung von Lichtimmissionen dienen 

als Orientierungshilfe, in der Bauleitplanung ggf. Abschätzung erforderlich. 
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Kultur- und Sachgüter 

Zum Schutzgut der Kultur- und Sachgüter zählen die Denkmäler, die nach § 1 Abs. 1 des Denk-

malschutzgesetzes im Land Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW) zu schützen, zu pflegen, sinn-

voll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen sind. Dazu zählen nach § 2 Abs. 5 des DSchG 

NRW auch Bodendenkmäler.  

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Kultur- und 

Sachgüter 

BauGB 

 

 

 

BNatSchG 

 

 

 

 

 

DSchG 

Schutz von Kultur- und Sachgütern im Rahmen der Orts- und Land-

schaftsbilderhaltung und –entwicklung. Berücksichtigung der Belange des 

Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplänen. 

 

Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit so-wie des 

Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere u.a. Natur-

landschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ih-

ren Kultur-, Bau-, und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung 

und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren. 

 

Bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen sind die Belange des Denk-

malschutzes und der Denkmalpflege angemessen zu berück-sichtigen. 

 

1.2.2 Ziele des Umweltschutzes in Fachplänen 

Regionalplan 

Der Änderungsbereich A (siehe Abbildung 3, roter Kreis) ist im aktuellen Gebietsentwicklungsplan 

-GEP 2003- größtenteils als „Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)“ dargestellt. Ein kleiner Teil im 

Westen des Änderungsbereiches ragt in „Waldbereiche“ mit der überlagernden Darstellung 

„Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung“ hinein. 
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Gebietsentwicklungsplan (GEP Region Aachen), Lage des Änderungs-
bereich A im roten Kreis. 

Der Änderungsbereich B befindet sich im aktuelle gültigen Gebietsentwicklungsplan -GEP 2003- 

fast vollständig im „Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB)“. Die westlichste Ecke wird als „Wald-

bereich“ dargestellt, der mit „Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung“ überla-

gert ist (Abbildung 4).  
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Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Gebietsentwicklungsplan (GEP Region Aachen), Lage des Än-
derungsbereichs B im roten Kreis. 

Flächennutzungsplan 

Die Flächen des Änderungsbereichs A sind im derzeit gültigen Flächennutzungsplan der Ge-

meinde Hellenthal als „Flächen für die Landwirtschaft und für die Forstwirtschaft“ (siehe Abb. 3) 

dargestellt. Nördlich, südlich und westlich schließt ebenfalls „Fläche für die Landwirtschaft und 

für die Forstwirtschaft“ an. Östlich grenzt „Gewerbliche Baufläche“ an. Im Zuge der 39. Änderung 

des Flächennutzungsplanes soll die Fläche zu „Gewerbliche Baufläche“ geändert werden. 
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Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Hellenthal für den Änderungsbereich 
A 

Die Tauschfläche (Änderungsbereich B) ist im derzeit gültigen Flächennutzungsplan als „Gewerb-

liche Baufläche“ dargestellt.  

 

Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Hellenthal für den Ände-
rungsbereich B 

Landschaftsplan 

Der gültige Landschaftsplan „Hellenthal“ des Kreises Euskirchen datiert von Dez. 2005 (s. Abb. 

4). Er befindet sich seit Beschluss des Kreistages von Apr. 2010 in einer formellen Überarbei-

tung (1. Änderung, noch Entwurfsstadium). 
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Der Änderungsbereich A (siehe roter Kreis in Abbildung 7) liegt außerhalb von Schutzgebieten. 

Nördlich grenzt das Landschaftsschutzgebiet 2.2-1 „Hellenthaler Wald“ an den Änderungsbe-

reich. 

 

Abbildung 7: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan „Hellenthal“ (Stand: 2005) 

Der Änderungsbereich B befindet sich bis zur baulichen Inanspruchnahme unter temporärem 

Landschaftsschutz (Abbildung 8). Westlich grenzt die Fläche an das Landschaftsschutzgebiet L 

2.2-4 „Hollerather Hochfläche“.  
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Abbildung 8: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan „Hellenthal“ (Stand: 2005) 

2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkun-

gen 
Im formalen Aufstellungsverfahren sind gemäß §2 Abs. 4 BauGB die Belange des Umweltschut-

zes zu berücksichtigen. Aus diesem Grunde ist eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die 

voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Die Beurteilung der Um-

weltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Bei der Bewertung der Erheblichkeit ist die Aus-

gleichbarkeit der Auswirkungen ein wichtiger Indikator. 

2.1 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Falls das Planvorhaben nicht umgesetzt und die damit ermöglichten Baumaßnahmen nicht durch-

geführt würden, blieben Bedeutung und Funktion der einzelnen Schutzgüter im Änderungsbe-

reich A unverändert. 

Für den Änderungsbereich B wäre weiterhin die Entwicklung einer gewerblichen Baufläche mög-

lich.  

2.2 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands und Prognose der Zu-

standsentwicklung bei Durchführung der Planung 

Im Folgenden wird der momentane Umweltzustand im Detail beschrieben, sowie die zu erwar-

tenden Auswirkungen und Konflikte bei Durchführung der Planung erläutert.  
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2.2.1 Bau- und anlagebedingte Auswirkungen, Abrissarbeiten 

Für die bauliche Nutzung des Gebietes (Änderungsbereich A), zu deren Vorbereitung die FNP-

Änderung vorgenommen wird, ist mit einer Flächeninanspruchnahme und damit einer Versiege-

lung des Bodens zu rechnen. Im Zuge der Baumaßnahmen kann es zu Bodenverdichtungen so-

wie zu Abgrabungs- und Aufschüttungsbereichen kommen. Ob die bestehenden Gebäude abge-

rissen werden, ist sich zurzeit noch in Klärung. 

Für den Änderungsbereich B sind keine Auswirkungen zu erwarten, da durch die geänderte Dar-

stellung als „Fläche für die Landwirtschaft und für die Forstwirtschaft“ eine Flächeninanspruch-

nahme verhindert wird.  

2.2.2 Nutzung natürlicher Ressourcen 

Fläche 

Der ca. 1,8 ha große Änderungsbereich A liegt westlich des Ortes Hellenthal. Östlich des Plan-

gebiets befindet sich Gewerbe, südlich, westlich und nördlich Waldflächen. Auf dem Plangebiet 

selber befinden sich ein Haus mit Nebengebäuden, ein ehemaliger Tennisplatz, eine Rennstrecke 

für Modellautos und eine Wiese, die zum Fußballspielen genutzt wird. Der nördliche Teil, der sich 

hinter den Fabrikhallen erstreckt, befindet sich im Hang und ist Gebüschen (u.a. Ginster) bestan-

den. 

Konflikt F 1: Überplanung von Freiflächen 

Durch die Änderung des FNPs im Änderungsbereich A kann es zu einer Neuversieglung von 

Freiflächen und somit zu einem Verlust von Bodenfunktionen kommen. Somit entsteht ein nach-

haltiger Eingriff, der durch Vermeidungsmaßnahmen reguliert werden muss. 

Die Änderung der Darstellung des Änderungsbereichs B ist ohne unmittelbare Auswirkungen auf 

das Schutzgut. Durch die Änderung kann der Wald auf der Fläche erhalten werden. 

Entsprechende Vermeidungsmaßnahmen wurden in Kapitel 2.3 formuliert. 

Boden  

Im Änderungsbereich A kommen zwei Braunerden (L5504_B341, L5503_B321) und ein Gley-

Vega (L5504_G-A331GS3) vor. 

 Die Eigenschaften sind in Tabelle 1, die Abgrenzung im Plangebiet in Abbildung 9 dargestellt.  

Tabelle 1: Eigenschaften der lokalen Bodeneinheiten im Plangebiet (Geoportal NRW 2022) 

Eigenschaft  L5504_B341 

(nördlicher 

Teilbereich) 

L5504_B321 

(nördlicher 

Teilbereich) 

L5504_G-A331GS3 

(südlicher 

Teilbereich) 
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Bodentyp Braunerde Braunerde Gley-Vega 

Grundwasser Ohne Grundwasser Ohne Grundwasser Stufe 3 - tief 

Staunässe Ohne Staunässe Ohne Staunässe Stufe 0 –  

ohne Staunässe 

Bodenschätzung mittel mittel mittel 

Nutzbare Feldkapazität hoch gering hoch 

Erodierbarkeit hoch hoch hoch 

Ökologische Feuchte-

stufe 

frisch trocken grundfeucht 

Versickerungseignung ungeeignet ungeeignet Grundnass –  

keine Versickerung 

möglich 

 

 
Abbildung 9: Räumliche Verteilung der Bodeneinheiten (BK50 Bodenkarte NRW) 

 

Konflikt B 1: Flächenversieglung (anlagebedingt) 

Durch die Anlage von neuen Gebäuden, Lagerflächen und/ oder Zufahrtswegen kann es zu einer 

neuen Flächeninanspruchnahme und damit zu einer Versiegelung des Bodens im Änderungsbe-

reich A kommen. Dies führt zu einem Verlust der Bodenfunktionen, wobei das Bodenleben stark 

beeinträchtigt wird. 
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Konflikt B 2: Bodenverdichtung und Veränderung der Bodenstruktur (baubedingt) 

Im Zuge von Baumaßnahmen kann es zu Bodenverdichtungen, sowie zu Abgrabungs- und Auf-

schüttungsbereichen im Änderungsbereich A kommen. Dies kann zu Umlagerungen und Verän-

derungen innerhalb der Bodenstruktur führen. 

Konflikt B 3: Schadstoffeintrag (baubedingt) 

Durch Realisierung eines Bauvorhabens können innerhalb der Änderungsfläche A Belastungen 

des Bodens durch baubedingte Schadstoffemissionen (z.B. Arbeitsmaschinen) entstehen. 

Entsprechende Vermeidungsmaßnahmen für den Änderungsbereich A müssen im Rahmen der 

Detailplanung formuliert werden. 

Die Änderung der Darstellung de Änderungsbereichs B im FNP führt zu keinen Änderungen; die 

Änderung nimmt die Möglichkeit einer Versiegelung zurück und der Wald kann erhalten bleiben.  

 

Wasser 

Der Änderungsbereich A befindet sich innerhalb des Grundwasserkörpers „Linksrheinisches 

Schiefergebirge“ (282_16). Es handelt sich hierbei um einen Kluftgrundwasserleiter mit einer sehr 

geringen Durchlässigkeit (ELWASWEB). 250 m nordwestlich des Plangebiets befindet sich die 

Oleftalsperre. Südlich des Plangebiets fließt die Olef. 

 

Abbildung 10: Gewässer im Plangebiet (ELWAS Web NRW) 
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Der Änderungsbereich A befindet sich außerhalb von Überschwemmungsgebieten. Innerhalb des 

Plangebiets befinden sich keine Trinkwasserschutzgebiete (Geoportal NRW). 

Der Änderungsbereich B befindet sich ebenfalls im GWK „Linksrheinisches Schiefergebirge“. 

Etwa 150 m östlich der Fläche fließt der Reifferscheider Bach.  

Konflikt W 1: Verringerung der Grundwasserneubildung 

Wie in Konflikt B 1 und F 1 bereits beschrieben, kommt es durch die Realisierung eines Bauvor-

habens zu einer Versieglung von bislang unbefestigten Flächen, und damit zu einer Verringerung 

der Fläche, die zur Grundwasserneubildung zur Verfügung steht. 

Konflikt W 2: Möglicher Schadstoffeintrag in das Grund- und Oberflächenwasser 

Durch Realisierung eines Bauvorhabens können innerhalb des Plangebietes Belastungen des 

Wassers durch baubedingte Schadstoffemissionen (z.B. Arbeitsmaschinen), sowie den Einsatz 

von Streusalz entstehen. 

Entsprechende Vermeidungsmaßnahmen für den Änderungsbereich A müssen im Rahmen der 

Detailplanung formuliert werden. 

Beeinträchtigungen des Schutzgut Wassers durch die Änderung der Flächendarstellung im Än-

derungsbereich B sind ausgeschlossen, da hier eine mögliche Versiegelung zurückgenommen 

wird.  

 

Tiere 

Auf Grundlage einer Sachdatenabfrage wurden die im Änderungsbereich A vorhandenen Le-

bensraumstrukturen im Rahmen einer ASVP beschrieben und zu einer Abschätzung der poten-

ziell vorkommenden planungsrelevanten Arten herangezogen (ASVP). Im Rahmen weiterer Be-

bauungsplan- oder Genehmigungsverfahren ist im Rahmen einer ASP 2 zu prüfen, ob Zau-

neidechsen besonders in der nördlichen Hälfte des Änderungsbereichs A vorkommen. Bei Be-

achtung der Vermeidungsmaßnahmen können Beeinträchtigungen vermieden werden.  

Die Änderung der Flächendarstellung des Änderungsbereichs B verursacht keine Auswirkungen 

auf der Schutzgut Tiere. Vielmehr kann dadurch eine Versiegelung der Fläche verhindert werden. 

Pflanzen 

Planungsrelevante Pflanzenarten kommen laut Messtischblattabfrage in den Änderungsberei-

chen A und B des FNP nicht vor.  

Biologische Vielfalt  

Beide Änderungsbereiche befinden sich im Deutsch-Belgischen Naturpark Hohes Venn – Eifel. 

Im Umkreis von 500 m um das Plangebiet gibt es in @Linfos keine Fundorteinträge. 
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FFH-Gebiete 

Im 500 m Radius um beide Änderungsbereiche befinden sich keine FFH-Gebiete. 

Naturschutzgebiete 

Das nächstgelegene Naturschutzgebiet „NSG Prether Bachtal und Nebenbäche“ befindet sich in 

einer Entfernung von 1,54 km vom Änderungsbereich A. Auch der Änderungsbereich B befindet 

sich außerhalb von Naturschutzgebieten. Das nächste NSG ist hier das „“ und liegt in einer Ent-

fernung von 1,35 km.  

 

 

Landschaftsschutzgebiete 

Direkt angrenzend an den Änderungsbereich A befindet sich das Landschaftsschutzgebiet „Hel-

lenthaler Wald“ (LSG-5403-0001). Die Festsetzung zum Landschaftsschutzgebiet erfolgt zu fol-

genden Schutzzwecken: 

- Wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der großen, zusammenhängenden 

Waldflächen, 

- Wegen der besonderen Bedeutung ausgedehnter Waldflächen für die naturnahe 

Erholung, 

Abbildung 11: Landschaftsschutzgebiete (grün) im Planumfeld des Änderungsbereichs A 
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- Zur Erhaltung und Optimierung der großen zusammenhängenden Waldflächen mit 

zum Teil hohem Laubholzanteil, 

- Zur Erhaltung der zahlreichen Bäche und Quellen sowie zur Wiederherstellung 

naturnaher Bachtäler und Quellbereiche, 

- Zur Optimierung der Übergangszonen zwischen land- und forstwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen (z.B. durch Waldmäntel), 

- Zur Erhaltung des Gebietes in seiner Funktion als Pufferzone für zahlreiche unter 

Naturschutz stehende Bachtäler, 

- Zur Erhaltung und Optimierung des Gesamtraumes für den Arten- und Bio-

topschutz, 

- Zur Erhaltung und Optimierung des Gebietes mit zum Teil in Nordrhein-Westfalen 

gefährdeten Biotopen, 

- Zur Erhaltung des Lebensraumes der Wildkatze (Anhang IV-Art), insbesondere 

der Bachtäler als Wanderkorridor im Verbreitungsgebiet., 

- Wegen des landeskundlich bedeutsamen, alten Römerweges im Süden des 

Schutzgebiets, 

- Wegen seiner Funktion als Gebiet mit einigen regional und landesweit bedeutsa-

men Biotopverbundflächen, 

- Zur Erhaltung und Optimierung einzelner, nach §62 LG NW geschützter Biotope: 

• Fließgewässer, 

• Bruch- und Sumpfwälder, 

• Röhrichte, 

• Nass- und Feuchtgrünland, 

• Magerwiesen und -weiden 

- Zur Erhaltung geowissenschaftlich schutzwürdiger Objekte. 

Weitere Schutzgebiete befinden sich nicht im Planumfeld (Geoportal NRW). 

Der Änderungsbereich B befindet sich in einem LSG mit Befristung (LSG-5404-0024) und grenzt 

an das LSG „Hollerather Hochfläche“ (LSG-5404-0001) an.   

Konflikt PT 1: Verlust von Lebensraum (anlagebedingt) 

Durch die Realisierung von Bauvorhaben im Änderungsbereich A wird unwiderruflich Lebens-

raum verschiedenster Tier- und Pflanzenarten verloren gehen. 

Durch derartige Eingriffe können nachhaltige Auswirkungen auf Natur und Umwelt entstehen. 

Entsprechende Vermeidungsmaßnahmen müssen im Zuge weiterer Planverfahren formuliert 

werden. 



 

25 

Bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen und gleichwertiger Kompensation der Verluste sind 

keine erheblichen, nachhaltigen Auswirkungen der Planung im Änderungsbereich A zu erwarten. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt durch die Änderung der 

Flächendarstellung im Änderungsbereich B sind ausgeschlossen.  

 

2.2.3 Emissionen 

Lärm 

Die Veränderung der immissionsschutzrechtlichen Situation ist nicht Bestandteil der vorbereiten-

den Bauleitplanung und ist daher im nachgeschalteten Bebauungsplan-/ Genehmigungsverfah-

ren zu klären. 

Konflikt M 1: Beeinträchtigung durch Immissionen 

Bei Umsetzung der Planung im Änderungsbereich A kann es temporär baubedingt, später durch 

Zu- und Abfahrtsverkehr, zu gesteigertem Lärmaufkommen in angrenzenden Bereichen kommen.  

Beeinträchtigungen des Änderungsbereichs B ergeben sich nicht durch die Änderung der Flä-

chendarstellung. 

2.2.4 Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 

Mit Umsetzung von weitergehenden Planungen im Änderungsbereich A kann es zu typischen 

Mengen an Abfall für die ausgewiesene bauliche Nutzung kommen. Dieser ist auf jeden Fall ge-

mäß den rechtlichen Vorgaben getrennt zu sammeln und dem Recycling zuzuführen. Entspre-

chende Regelungen werden im Rahmen des Bebauungsplan-/ Genehmigungsverfahren formu-

liert. 

Auswirkungen durch die Änderung der Flächendarstellung des Änderungsbereichs B sind aus-

geschlossen, da hier nicht mit Abfällen zu rechnen ist. 

2.2.5 Risiken für menschliche Gesundheit, kulturelles Erbe und Umwelt 

Unfälle oder Katastrophen sind weder durch die FNP-Änderung in beiden Änderungsbereichen 

noch durch die anschließende weitere planerische Nutzung des Änderungsbereichs A zu erwar-

ten, sofern die gesetzlichen Bestimmungen, sowie die Vermeidungsmaßnahmen ordnungsge-

mäß eingehalten werden. Somit sind auch Risiken für die menschliche Gesundheit oder die Um-

welt nicht zu erwarten. 
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2.2.6 Kumulierung mit Auswirkungen benachbarter Vorhaben 

Benachbarte Gebiete mit bestehenden Umweltproblemen sind für beide Änderungsbereiche nicht 

bekannt. Eine Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete ist 

nach derzeitigem Wissensstand nicht bekannt. 

2.2.7 Auswirkungen auf das Klima 

Nordrhein-Westfalen zählt zum warm-gemäßigten Regenklima (Cf, nach KÖPPEN), bei dem die 

mittlere Temperatur des wärmsten Monats unter 22 °C und die des kältesten Monats über -3 °C 

bleibt und in allen Monaten ausreichend Niederschlag fällt (LANUV NRW 2020). 

Im Änderungsbereich A herrscht eine mittlere Jahrestemperatur von 8,4 °C. Dabei liegt die mitt-

lere Temperatur des wärmsten Monats bei 16,7 °C und die des kältesten bei 0,9 °C. Es gibt im 

Durchschnitt 79,4 Frosttage pro Jahr. Die Niederschlagssumme im Plangebiet beträgt 952,7 mm/ 

Jahr (Bezugsperiode: 1991 bis 2020).  

Außer ortsüblich typischen Einträgen aus Verkehr, Hausbrand und Landwirtschaft sind keine kli-

matischen oder lufthygienischen Vorbelastungen bekannt oder zu erwarten. Während der im Ver-

lauf der Planung möglichen Bautätigkeiten im Änderungsbereich A, später durch Rettungsfahr-

zeuge ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Dies kann zu vermehrten Emis-

sionen im Plangebiet führen. Ein nennenswerter Einfluss des Projekts auf den Klimawandel ist 

allerdings nicht erkennbar. Es ist davon auszugehen, dass die Umsetzung keine erheblichen ne-

gativen Auswirkungen auf das Klima hat. 

Konflikt K 1.1: Belastung der Luft mit Schadstoffen 

Während potenzieller Bautätigkeiten, später durch Zulieferer ist mit einem erhöhten Verkehrsauf-

kommen im Änderungsbereich A zu rechnen. Dies kann zu einer Belastung der Luft durch Schad-

stoffe führen. 

Im Zuge weiterer Bebauungsplan-/ Genehmigungsverfahren müssen entsprechende Vermei-

dungs- und Verringerungsmaßnahen formuliert werden, die den Eintritt von erheblichen und 

nachhaltigen Beeinträchtigungen verhindern. 

Auswirkungen im Änderungsbereich B ergeben sich nicht, da an der bestehenden Nutzung fest-

gehalten wird. 

2.2.8 Auswirkungen der eingesetzten Techniken und Stoffe 

Durch Realisierung eines Bauvorhabens können innerhalb des Änderungsbereichs A Belastun-

gen des Wassers durch baubedingte Schadstoffemissionen (z.B. Arbeitsmaschinen), sowie den 

Einsatz von Streusalz entstehen. Verhaltensregeln während des Baubetriebs (ordnungsgemäße 

Inspektion der Fahrzeuge, kontrollierter Umgang mit gefährlichen Stoffen, Verwendung biologisch 

abbaubarer Hydraulikflüssigkeiten, Mitführen von Havarie-Sets für Ölunfälle etc.) sind 
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einzuhalten. Der Einsatz von Streusalz sollte sparsam erfolgen. Bei Formulierung entsprechender 

Verringerungsmaßnahmen im weiteren Bebauungsplan-/ Genehmigungsverfahren und Beach-

tung der gesetzlichen Vorgaben werden keine erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen 

verbleiben. 

Auswirkungen im Änderungsbereich B ergeben sich nicht, da hier aufgrund der Darstellung als 

„Fläche für die Landwirtschaft und für die Forstwirtschaft“ keine baubedingten Eingriffe zu erwar-

ten sind.  

2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-

gen Umweltauswirkungen 

Nach § 1a Abs. 3 BauGB müssen Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich voraussicht-

lich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktions-

fähigkeit des Naturhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB bezeichneten Bestandteilen 

dargelegt werden. Nicht unbedingt erforderliche Beeinträchtigungen sind durch die planerische 

Konzeption zu unterlassen beziehungsweise zu minimieren und entsprechende Wertverluste 

durch Aufwertung von Teilflächen soweit möglich innerhalb des Gebietes bzw. außerhalb des 

Gebietes durch geeignete Maßnahmen, auszugleichen. 

Da entsprechende Eingriffe im Änderungsbereich A erst im Rahmen weiterer Bebauungsplan-/ 

Genehmigungsverfahren, bzw. der daran anschließenden Nutzung als Gewerbegebiet zu erwar-

ten sind, müssen entsprechende Maßnahmen in diesem Zuge formuliert werden. Dort werden 

auch die Vermeidungsmaßnahmen aus der artenschutzrechtlichen Prüfung übernommen. 

2.4 Alternative Planung 

Aufgrund des bedarfsorientierten Planungszieles -bauliche Erweiterung eines bereits ansässigen 

Betriebs- erübrigt sich die Prüfung von Standortalternativen für den Änderungsbereich A. Auch 

überwiegt hier das Ziel der Förderung von Gewerbe und Arbeitsplätzen. Unmittelbar westlich an-

grenzend befindet sich das Wasserwerk des Wasserverbandes Oleftal, östlich angrenzend ist 

bereits bestehende Gewerbegebiet. Damit ist der Änderungsbereich bereits gewerblich vorge-

prägt. Durch das leerstehende Gebäude und den brachgefallenen Tennisplatz sind auch das 

Landschaftsbild und die Erholungsfunktion in diesem Bereich bereits jetzt erheblich beeinträch-

tigt. Der Vorzug der Brachflächen-Inwertsetzung vor einer evtl. Neuflächen-Inanspruchnahme ist 

eindeutig. 

2.5 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen 

Allein durch die FNP-Änderung, die der Nutzung als Gewerbegebiet im Änderungsbereich A 

dient, sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Durch die darauf aufbau-

ende Planung in weiteren Bebauungsplan-/ Genehmigungsverfahren und der Umsetzung kann 

es dann zu Auswirkungen kommen, die durch die entsprechend im zugehörigen Umweltteil for-

mulierten Vermeidungs- und Minimierungs- sowie Kompensationsmaßnahmen verhindert 
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und/oder ausgeglichen werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass zum Abschluss der nach-

folgenden Planverfahren erhebliche nachteilige Auswirkungen verbleiben. 

Für den Änderungsbereich B ergeben sich keine nachteiligen Auswirkungen, da durch die Dar-

stellung als „Fläche für die Landwirtshaft und für die Forstwirtschaft“ an der bisherigen Nutzung 

festgehalten wird.  

3 Zusätzliche Angaben 

3.1 Methodik, Merkmale und technische Verfahren der Umweltprüfung 

Bei der Umweltprüfung zur 39. Änderung des Flächennutzungsplans wurden die in den Referen-

zen aufgelisteten Fachinformationssysteme und sonstigen Informationen ausgewertet. 

Bei der Erstellung und Bearbeitung dieses Umweltberichtes sind keine nennenswerten Probleme 

aufgetreten. 

3.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchfüh-

rung des Bauleitplans auf die Umwelt (Monitoring) 

Nach § 4 c BauGB überwachen die Kommunen als Träger der Planungshoheit die erheblichen 

Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitplanung eintreten, um insbe-

sondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu 

sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Gegenstand der Überwachung ist auch die 

Durchführung von Darstellungen oder Festsetzungen nach § 1a Absatz 3 Satz 2 und von Maß-

nahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4 BauGB. Unter unvorhergesehenen Auswirkungen sind dieje-

nigen Umweltauswirkungen zu verstehen, die nach Art und / oder Intensität nicht bereits Gegen-

stand der Abwägung waren. Die Kommunen können dabei neben eigenen Überwachungsmaß-

nahmen insbesondere auch auf anderweitige Quellen zurückgreifen. 

Als Monitoring-Maßnahmen können auch genutzt werden: 

• Auswertung von Umweltinformationen aus Überwachungsmaßnahmen der zuständi-

gen Umweltfachbehörden, 

• Kenntnisnahme und Nutzung möglicher Informationen von sachkundigen Spezialis-

ten. 

Allein aus der Änderung des Flächennutzungsplans erwachsen jedoch noch keine nachteiligen 

Auswirkungen, bzw. diese werden erst nach Abschluss der weiteren Planungen ersichtlich. 
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3.3 Zusammenfassung 

Die 39. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Hellenthal „Erweiterung Gewerbe-

gebiet Oleftalstraße“ dient dem Zweck der Darstellung einer „Gewerblichen Baufläche“, sowie 

einer „Fläche für die Versorgungsanlagen oder für die Beseitigung v. festen Abfallstoffen“ am 

westlichen Rand von Hellenthal (Änderungsbereich A). Im Tausch wird die Darstellung im Ände-

rungsbereich B von „Gewerbliche Baufläche“ zu „Fläche für die Landwirtschaft und für die Forst-

wirtschaft“ geändert.  

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a des Baugesetzbuches (BauGB) war hierfür eine Umweltprüfung 

durchzuführen. In dieser Prüfung wurden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 

nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelt und bewertet. 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind im vorliegenden Umweltbericht gemäß Anlage 1 zu § 2 

Abs. 4 und §§ 2a und 4c BauGB dargestellt. Grundlage der Beurteilung der Umweltauswirkungen 

sind die Begründung und die zeichnerischen Darstellungen zur 39. Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Gemeinde Hellenthal, sowie eine artenschutzrechtliche Vorprüfung. 

Im vorliegenden Umweltbericht wurden die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter 

Boden, Fläche, Wasser, Klima, Luft, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Orts- und Landschafts-

bild, Mensch und menschliche Gesundheit, sowie Kultur- und Sachgüter bewertet. Da mit einer 

FNP-Änderung noch keine konkreten Umsetzungspläne verbunden sind, ist eine Einschätzung 

der Auswirkungen jedoch nur grob möglich. Entsprechende Vermeidungs- und Verminderungs-

maßnahmen müssen im weiteren Bebauungsplan-/ Genehmigungsverfahren für den Änderungs-

bereich A formuliert werden. Es ist nach jetzigem Stand davon auszugehen, dass durch diese, 

die Auswirkungen möglichst geringgehalten und nachhaltige, erhebliche Umweltauswirkungen 

wirksam verhindert werden.  

Beeinträchtigungen, teilweise jedoch nur baubedingt und damit temporär, können für alle Schutz-

güter im Änderungsbereich A vorkommen. Eine konkrete Gefährdung planungsrelevanter Arten 

kann durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen wirkungsvoll vermieden werden. Für die 

Beeinträchtigungen müssen entsprechende Kompensationsmaßnahmen umgesetzt werden. Die 

entsprechende Bilanzierung und Umsetzung ist Bestandteil weiterer Bebauungsplan-/ Genehmi-

gungsverfahren.  

Es ist davon auszugehen, dass im weiteren Verfahrensverlauf bei Beachtung der Vermeidungs- 

und Verminderungsmaßnahmen erhebliche, nachhaltige Umweltauswirkungen im Änderungsbe-

reich A wirkungsvoll vermieden werden. 

Für den Änderungsbereich B sind keinerlei Beeinträchtigungen zu erwarten, da hier eine Nutzung 

als gewerbliche Baufläche durch eine, der tatsächlichen Nutzung entsprechende, Darstellung als 

„Fläche für die Landwirtschaft und für die Forstwirtschaft“ ausgeschlossen ist.   
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